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 Veröffentlicht am 29.03.2017

Norm

VersVG §100

VersVG §102

1. VersVG § 100 heute

2. VersVG § 100 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 102 heute

2. VersVG § 102 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Es fehlen überzeugende Gründe dafür, dem Gläubiger eines Kredits, der mit einem Pfandrecht an einem selbständig

feuerversicherten Superädi6kat (Gebäude einer Gärtnerei mit Glashaus) besichert ist, die Stellung eines

Hypothekargläubigers iSd §§ 100 ; VersVG oder auch nur die Begünstigung des § 102 Abs 1 VersVG zu verweigern.Es

fehlen überzeugende Gründe dafür, dem Gläubiger eines Kredits, der mit einem Pfandrecht an einem selbständig

feuerversicherten Superädi6kat (Gebäude einer Gärtnerei mit Glashaus) besichert ist, die Stellung eines

Hypothekargläubigers iSd Paragraphen 100, ; VersVG oder auch nur die Begünstigung des Paragraph 102, Absatz eins,

VersVG zu verweigern.
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